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 Das kollektive und individuelle Arbeitsrecht sind so zu gestalten, daß das Handeln auf Kosten 

Dritter vermieden oder zumindest minimiert wird. 

 Eine mögliche Lösung könnte in einer Schwächung des kollektiven Arbeitsrechts liegen, zu dem 

auch das Streikrecht gehört, und im Gegenzug in einer Stärkung des individuellen Arbeitsrechts. 

 

 

Der erneute Bahnstreik in dieser Woche ist nicht 

nur ärgerlich. Unabhängig von den wirt-

schaftlichen Schäden, die er anrichtet, und den 

konkreten Verhandlungszielen der Gewerk-

schaft auf der einen und der Bahn AG auf der 

anderen Seite stellt sich die Frage, wie weit das 

Handeln von kollektiven Akteuren wie Gewerk-

schaften, Arbeitgeberverbänden und Parteien 

gehen darf. Welches Handeln ist mit dem Schutz 

der individuellen Freiheit vereinbar und welches 

nicht? Wer darf wen zu was zwingen? 

 

Die individuelle Freiheit für alle Bürger eines 

Gemeinwesens kann nur durch die Herrschaft 

des Gesetzes (Rule of Law) geschützt werden. 

Durch allgemeine und abstrakte, für alle Bür-

gerinnen und Bürger gleiche Gesetze soll sicher-

gestellt werden, daß jeder Mensch – sei er Ar-

beiter oder Unternehmer, adliger, bürgerlicher 

oder proletarischer Herkunft, reich oder arm – 

unabhängig von der nötigenden Willkür durch 

andere Menschen leben kann. Der Staat ist des-

halb eine Vereinigung von Bürgerinnen und 

Bürgern unter Rechtsgesetze, durch die die glei-

che Freiheit für alle hergestellt und gesichert 

wird. 

 

Weil das Recht mit der Befugnis zur Anwendung 

von Zwang verbunden ist, muß der mit Ge-

waltmonopol ausgestattete kollektive Akteur 

Staat strikt von allen anderen kollektiven Akteu-

ren unterschieden werden. Nur der Staat hat 

das Recht zur Ausübung von Zwang. Und er hat 

es auch nur, um eine „Verfassung von der größ-

ten menschlichen Freiheit nach Gesetzen“ zu 

errichten und zu sichern, „welche machen, daß 

jedes Freiheit mit der andern ihrer zusammen 

bestehen kann (nicht von der größten Glückse-

ligkeit, denn diese wird schon von selbst fol-

gen)“ (Immanuel Kant). Staatliches Handeln 

kann nicht von der größten Glückseligkeit oder 

Wohlfahrt ausgehen oder diese verfolgen. In 
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Ansehung von Glück und Wohlfahrt kann „gar 

kein allgemein gültiger Grundsatz für Gesetze 

gegeben werden; denn „Wohlfahrt … hat kein 

Prinzip, weder für den, der sie empfängt, noch 

der sie austeilt (der eine setzt sie hierin, der 

andere darin).“ Wohlfahrt und Glück sind aus-

schließlich Kategorien individueller Lebensfüh-

rungsprogramme. Deshalb darf kein Mensch, 

keine Gruppe und auch kein Staat dem Bürger 

das Recht nehmen, „seine Glückseligkeit auf 

jedem Wege, welcher ihm der beste dünkt, zu 

suchen, wenn er nur nicht jener allgemeinen 

gesetzmäßigen Freiheit, mithin dem Rechte an-

derer Mituntertanen, Abbruch tut“ (Kant). 

 

Zum individuellen Streben nach Glück und 

Wohlfahrt gehört selbstverständlich auch das 

Recht jedes Menschen, sich mit anderen Men-

schen jenseits des Staates zu Gruppen und Or-

ganisationen zu vereinigen, um Kooperations-

gewinne zu realisieren. Nicht gerecht ist es je-

doch, wenn kollektive Akteure wie Gewerk-

schaften, Arbeitgeberverbände und Parteien 

neben der allseits gewünschten Realisierung 

von Kooperationsgewinnen auch Vorteile auf 

Kosten Dritter erbeuten. Der Staat hat deshalb 

nicht nur die Aufgabe die Vereinigungs- und 

Koaliti-onsfreiheit zu schützen, sondern auch 

die Pflicht, seine Bürger vor der nötigenden 

Willkür durch kollektive Akteure – seien es nun 

Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Kirchen, 

Umweltschutzgruppen, Parteien oder Ärztelob-

byisten – in Schutz zu nehmen. 

 

Bezüglich des Problems der ständigen Streiks 

bei der Bahn und der Lufthansa sind das kollek-

tive und individuelle Arbeitsrecht deshalb so zu 

gestalten, daß das Handeln auf Kosten Dritter 

vermieden oder zumindest minimiert wird. 

Möglich ist dies beispielsweise durch eine 

Schwächung des kollektiven Arbeitsrechts, zu 

dem auch das Streikrecht gehört, und im Ge-

genzug durch eine Stärkung des individuellen 

Arbeitsrechts.  

 

Die derzeitigen Versuche der Bundesregierung 

bzw. einzelner Bundesminister sich auf die Seite 

des DGB und der Arbeitgeberverbände zu schla-

gen, um die überlieferten Tarifverhand-

lungsstrukturen zu konservieren, haben mit der 

Suche nach einer geeignete allgemeinen und 

abstrakten Regel zur Lösung des Streikproblems 

nichts zu tun. Die Regierung bevorzugt die 

Glücks- und Wohlfahrtsvorstellungen, die Son-

derinteressen, von DGB und Arbeitgeberver-

bänden.  

 

Und damit sind wir beim Hauptproblem unserer 

Gesellschaft: Die legitime Zwangsgewalt des 

Staates wird sowohl von Interessengruppen als 

auch von Parteien mißbraucht, um Sondervor-

teile auf Kosten Dritter und zu Lasten der All-

gemeinheit zu erlangen. Wohlstand für alle, wie 

ihn sich Ludwig Erhard vorstellte, wird so un-

möglich.  

 

Dies ist auch der Kern der Parteienstaatskritik, 

die bereits in den 90er Jahren von Richard von 

Weizsäcker, Erwin Scheuch, Karl Albrecht 

Schachtschneider und Hans Herbert von Armin 

vorgetragen worden ist. Weil sich die Parteien, 

aber auch andere kollektive Akteure wie Ge-

werkschaften, Verbände und Pressure-Groups, 

den Staat zur Beute gemacht haben, erfüllt der 

Staat seine Aufgabe nicht, mit Hilfe seiner legi-

timen Zwangsgewalt nachhaltige Reformen im 

Sinne von allgemeinen und abstrakten Regeln 

durchzusetzen. Reformen, die zeitgebundene 

Interessen und individuelle Glücks- und Wohl-

fahrtsvorstellungen berücksichtigen, sind jedoch 

das genaue Gegenteil von allgemeinen und abs-

trakten Regeln und nicht in der Lage, Wohl-

stand für alle zu schaffen.  
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